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VERORDNUNG (EU) Nr. 584/2010 DER KOMMISSION 

vom 1. Juli 2010 

zur Durchführung der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates im Hinblick auf Form und Inhalt des 
Standardmodells für das Anzeigeschreiben und die OGAW- 
Bescheinigung, die Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel 
durch die zuständigen Behörden für die Anzeige und die Verfahren 
für Überprüfungen vor Ort und Ermittlungen sowie für den 

Informationsaustausch zwischen zuständigen Behörden 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

▼M1 __________ 

▼B 

KAPITEL II 

ZUSAMMENARBEIT DER AUFSICHTSBEHÖRDEN 

ABSCHNITT 1 

Verfahren für Vor-Ort-Überprüfungen und Ermittlungen 

Artikel 6 

Ersuchen um Amtshilfe bei Vor-Ort-Überprüfungen und 
Ermittlungen 

(1) Eine zuständige Behörde, die im Hoheitsgebiet eines anderen 
Mitgliedstaats eine Vor-Ort-Überprüfung oder Ermittlung durchführen 
will („die um Amtshilfe ersuchende Behörde“) übermittelt der zustän
digen Behörde dieses anderen Mitgliedstaats („der um Amtshilfe ersuch
ten Behörde“) ein schriftliches Ersuchen. Dieses Ersuchen enthält fol
gende Angaben: 

a) die Gründe für das Ersuchen, einschließlich der rechtlichen Bestim
mungen, die im Zuständigkeitsgebiet der um Amtshilfe ersuchenden 
Behörde gelten und auf deren Grundlage das Ersuchen gestellt wird; 

b) den Umfang der Vor-Ort-Überprüfung oder Ermittlung; 

c) die Schritte, die die um Amtshilfe ersuchende Behörde bereits un
ternommen hat; 

d) alle Schritte, die von der um Amtshilfe ersuchten Behörde einzulei
ten sind; 

e) die für die Vor-Ort-Überprüfung oder Ermittlung vorgeschlagene 
Methodik und die Gründe, aus denen die um Amtshilfe ersuchende 
Behörde diese Methodik gewählt hat. 

(2) Das Ersuchen wird mit ausreichendem Vorlauf zur Vor-Ort-Über
prüfung oder Ermittlung gestellt. 

(3) Ist ein Ersuchen um Amtshilfe bei einer Vor-Ort-Überprüfung 
oder Ermittlung dringend, kann es per E-Mail übermittelt und im An
schluss daran schriftlich bestätigt werden. 

(4) Die um Amtshilfe ersuchte Behörde bestätigt den Eingang des 
Ersuchens unverzüglich. 

(5) Um der um Amtshilfe ersuchten Behörde die erforderliche Hilfe
stellung zu ermöglichen, stellt die um Amtshilfe ersuchende Behörde 
Ersterer alle von ihr angeforderten Informationen zur Verfügung. 

▼B
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(6) Die um Amtshilfe ersuchte Behörde übermittelt unverzüglich alle 
ihr vorliegenden Informationen und Unterlagen, die mit Blick auf die 
Gründe der Vor-Ort-Überprüfung oder Ermittlung und deren Umfang 
für die um Amtshilfe ersuchende Behörde relevant oder nützlich sind. 

(7) Die um Amtshilfe ersuchte und die um Amtshilfe ersuchende 
Behörde bewerten anhand der nach den Absätzen 5 oder 6 übermittelten 
Unterlagen und Informationen erneut die Notwendigkeit der Vor-Ort- 
Überprüfung und Ermittlung. 

(8) Die um Amtshilfe ersuchte Behörde entscheidet, ob sie die 
Vor-Ort-Überprüfung oder Ermittlung selbst durchführt, der um Amts
hilfe ersuchenden Behörde die Durchführung der Vor-Ort-Überprüfung 
oder Ermittlung bzw. Prüfern oder sonstigen Experten die Durchführung 
der Vor-Ort-Überprüfung oder Ermittlung gestattet. 

(9) Die um Amtshilfe ersuchte und die um Amtshilfe ersuchende 
Behörde einigen sich über die mit der Aufteilung der Kosten der 
Vor-Ort-Überprüfung oder Ermittlung zusammenhängenden Fragen. 

Artikel 7 

Durchführung der Vor-Ort-Überprüfung und Ermittlung durch die 
um Amtshilfe ersuchte Behörde 

(1) Entscheidet die um Amtshilfe ersuchte Behörde, die Vor-Ort- 
Überprüfung oder Ermittlung selbst durchzuführen, so erfolgt dies 
nach dem in den nationalen Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, auf 
dessen Hoheitsgebiet die Vor-Ort-Überprüfung oder Ermittlung durch
geführt werden soll, vorgesehenen Verfahren. 

(2) Hat die um Amtshilfe ersuchende Behörde gemäß Artikel 101 
Absatz 5 der Richtlinie 2009/65/EG beantragt, dass ihre eigenen Beam
ten die Beamten der um Amtshilfe ersuchten Behörde, die die Über
prüfung oder Ermittlung durchführen, begleiten, so einigen sich die um 
Amtshilfe ersuchende Behörde und die um Amtshilfe ersuchte Behörde 
über die praktischen Fragen einer solchen Teilnahme. 

Artikel 8 

Durchführung der Vor-Ort-Überprüfung und Ermittlung durch die 
um Amtshilfe ersuchende Behörde 

(1) Entscheidet die um Amtshilfe ersuchte Behörde, der um Amts
hilfe ersuchenden Behörde die Durchführung der Vor-Ort-Überprüfung 
oder Ermittlung zu gestatten, so erfolgt diese Vor-Ort-Überprüfung oder 
Ermittlung nach dem in den nationalen Rechtsvorschriften des Mitglied
staats, auf dessen Hoheitsgebiet die Vor-Ort-Überprüfung oder Ermitt
lung durchgeführt werden soll, vorgesehenen Verfahren. 

(2) Entscheidet die um Amtshilfe ersuchte Behörde, der um Amts
hilfe ersuchenden Behörde die Durchführung der Vor-Ort-Überprüfung 
oder Ermittlung zu gestatten, so leistet sie die erforderliche Hilfestel
lung, um diese Vor-Ort-Überprüfung oder Ermittlung zu erleichtern. 

(3) Stößt die um Amtshilfe ersuchende Behörde während der 
Vor-Ort-Überprüfung oder Ermittlung auf wesentliche Informationen, 
die für die Wahrnehmung der Aufgaben der um Amtshilfe ersuchten 
Behörde relevant sind, so übermittelt sie der um Amtshilfe ersuchten 
Behörde unverzüglich diese Informationen. 

▼B
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Artikel 9 

Durchführung der Vor-Ort-Überprüfung und Ermittlung durch 
Wirtschaftsprüfer oder Sachverständige 

(1) Entscheidet die um Amtshilfe ersuchte Behörde, Wirtschaftsprü
fern oder Sachverständigen die Durchführung der Vor-Ort-Überprüfung 
oder Ermittlung zu gestatten, so erfolgt diese Vor-Ort-Überprüfung oder 
Ermittlung nach dem in den nationalen Rechtsvorschriften des Mitglied
staats, auf dessen Hoheitsgebiet die Vor-Ort-Überprüfung oder Ermitt
lung durchgeführt werden sollen, vorgesehenen Verfahren. 
(2) Entscheidet die um Amtshilfe ersuchte Behörde, Wirtschaftsprü
fern oder Sachverständigen die Durchführung der Vor-Ort-Überprüfung 
oder Ermittlung zu gestatten, so leistet sie die erforderliche Hilfestel
lung, um diesen Wirtschaftsprüfern oder Sachverständigen die Erfüllung 
ihrer Aufgaben zu erleichtern. 
(3) Schlägt die um Amtshilfe ersuchende Behörde die Bestellung von 
Wirtschaftsprüfern oder Sachverständigen vor, so übermittelt sie der um 
Amtshilfe ersuchten Behörde alle relevanten Informationen über Identi
tät und Qualifikationen solcher Wirtschaftsprüfer oder Sachverständiger. 
Die um Amtshilfe ersuchte Behörde teilt der um Amtshilfe ersuchenden 
Behörde unverzüglich mit, ob sie der vorgeschlagenen Bestellung 
zustimmt. 
Lehnt die um Amtshilfe ersuchte Behörde die vorgeschlagene Bestel
lung ab oder schlägt die um Amtshilfe ersuchende Behörde keine Be
stellung von Wirtschaftsprüfern oder Sachverständigen vor, so hat die 
um Amtshilfe ersuchte Behörde das Recht, Wirtschaftsprüfer oder Sach
verständige vorzuschlagen. 
(4) Können sich die um Amtshilfe ersuchte Behörde und die um 
Amtshilfe ersuchende Behörde bei der Bestellung von Wirtschaftsprü
fern oder Sachverständigen nicht einigen, so entscheidet die um Amts
hilfe ersuchte Behörde, ob sie die Vor-Ort-Überprüfung oder Ermittlung 
selbst durchführt oder der um Amtshilfe ersuchenden Behörde die 
Durchführung der Vor-Ort-Überprüfung oder Ermittlung gestattet. 
(5) Sofern die um Amtshilfe ersuchte und die um Amtshilfe er
suchende Behörde nichts anderes vereinbaren, trägt die Behörde, die 
die bestellten Wirtschaftsprüfer oder Sachverständigen vorgeschlagen 
hat, die entsprechenden Kosten. 
(6) Stoßen die Wirtschaftsprüfer oder Sachverständigen bei einer 
Vor-Ort-Überprüfung oder Ermittlung auf wesentliche Informationen, 
die für die Wahrnehmung der Aufgaben der um Amtshilfe ersuchten 
Behörde relevant sind, so übermitteln sie der um Amtshilfe ersuchten 
Behörde unverzüglich diese Informationen. 

Artikel 10 

Ersuchen um Amtshilfe bei der Befragung von Personen in anderen 
Mitgliedstaaten 

(1) Hält die um Amtshilfe ersuchende Behörde es für erforderlich, 
Personen zu befragen, die sich im Hoheitsgebiet eines anderen Mitglied
staats aufhalten, so unterbreitet sie den zuständigen Behörden dieses 
Mitgliedstaats ein schriftliches Ersuchen. 
(2) Dieses Ersuchen enthält folgende Angaben: 
a) die Gründe für das Ersuchen, einschließlich der rechtlichen Bestim

mungen, die im Zuständigkeitsgebiet der um Amtshilfe ersuchenden 
Behörde gelten und auf deren Grundlage das Ersuchen gestellt wird; 

b) den Umfang der Befragungen; 
c) die Schritte, die die um Amtshilfe ersuchende Behörde bereits un

ternommen hat; 
d) alle Schritte, die von der um Amtshilfe ersuchten Behörde einzulei

ten sind; 

▼B
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e) die für die Befragungen vorgeschlagene Methodik und die Gründe, 
aus denen die um Amtshilfe ersuchende Behörde diese Methodik 
gewählt hat. 

(3) Das Ersuchen wird mit ausreichendem Vorlauf zu den Befragun
gen gestellt. 

(4) Ist ein Ersuchen um Amtshilfe bei der Befragung von Personen, 
die sich in einem anderen Mitgliedstaaten aufhalten, dringend, kann es 
per E-Mail übermittelt und anschließend schriftlich bestätigt werden. 

(5) Die um Amtshilfe ersuchte Behörde bestätigt den Eingang des 
Ersuchens unverzüglich. 

(6) Um der um Amtshilfe ersuchten Behörde die erforderliche Hilfe
stellung zu ermöglichen, stellt die um Amtshilfe ersuchende Behörde 
dieser alle von ihr angeforderten Informationen zur Verfügung. 

(7) Die um Amtshilfe ersuchte Behörde übermittelt unverzüglich alle 
ihr vorliegenden Informationen und Unterlagen, die mit Blick auf die 
Gründe der Befragungen und deren Umfang für die um Amtshilfe er
suchende Behörde relevant oder nützlich sind. 

(8) Die um Amtshilfe ersuchte und die um Amtshilfe ersuchende 
Behörde bewerten anhand der nach den Absätzen 6 oder 7 übermittelten 
Unterlagen und Informationen erneut die Notwendigkeit von Befragun
gen. 

(9) Die um Amtshilfe ersuchte Behörde entscheidet, ob sie die Be
fragungen selbst durchführt oder ob sie der um Amtshilfe ersuchenden 
Behörde gestattet, die Befragungen durchzuführen. 

(10) Die um Amtshilfe ersuchte und die um Amtshilfe ersuchende 
Behörde einigen sich über die mit der Aufteilung der Kosten für die 
Durchführung der Befragungen zusammenhängenden Fragen. 

(11) Die um Amtshilfe ersuchende Behörde kann an den gemäß Ab
satz 1 verlangten Befragungen teilnehmen. Die um Amtshilfe er
suchende Behörde kann vor und während der Befragung Fragen unter
breiten, die gestellt werden sollen. 

Artikel 11 

Besondere Bestimmungen für Überprüfungen vor Ort und 
Ermittlungen 

(1) Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats der Ver
waltungsgesellschaft und die zuständigen Behörden des 
OGAW-Herkunftsmitgliedstaats unterrichten sich gegenseitig über alle 
Vor-Ort-Überprüfungen und Ermittlungen, die im Zusammenhang mit 
ihrer Aufsicht unterliegenden Verwaltungsgesellschaften oder OGAW 
vorgenommen werden sollen. Nach Eingang einer solchen Mitteilung 
kann die benachrichtigte zuständige Behörde die benachrichtigende zu
ständige Behörde unverzüglich darum ersuchen, im Rahmen der 
Vor-Ort-Überprüfung oder Ermittlung Fragen einzubeziehen, die unter 
die Aufsichtsbefugnis der benachrichtigten Behörde fallen. 

(2) Die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats der Ver
waltungsgesellschaft können die zuständige Behörde des 
OGAW-Herkunftsmitgliedstaats bei der Vor-Ort-Überprüfung und Er
mittlung im Zusammenhang mit einer OGAW-Verwahrstelle um Amts
hilfe ersuchen und erforderlichenfalls dazu auffordern, ihre Aufsichts
pflichten in Bezug auf die Verwaltungsgesellschaft zu erfüllen. 

(3) Die zuständigen Behörden des OGAW-Herkunftsmitgliedstaats 
und die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats der Verwal
tungsgesellschaft einigen sich auf die Verfahren für die gegenseitige 
Mitteilung der Ergebnisse von Vor-Ort-Überprüfungen und Ermittlun
gen, die im Zusammenhang mit ihrer Aufsicht unterliegenden Verwal
tungsgesellschaften und OGAW durchgeführt wurden. 

▼B
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(4) Die zuständigen Behörden des OGAW-Herkunftsmitgliedstaats 
und die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats der Verwal
tungsgesellschaft einigen sich erforderlichenfalls auf weitere Maßnah
men, die in Bezug auf die Vor-Ort-Überprüfung oder Ermittlung getrof
fen werden müssen. 

ABSCHNITT 2 

Informationsaustausch 

Artikel 12 

Routinemäßiger Informationsaustausch 

(1) Die zuständigen Behörden des OGAW-Herkunftsmitgliedstaats 
unterrichten die zuständigen Behörden der OGAW-Aufnahmemitglied
staaten und — wenn die OGAW-Verwaltungsgesellschaft in einem an
deren Mitgliedstaat als dem OGAW-Herkunftsmitgliedstaat niedergelas
sen ist — die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des 
Verwaltungsgesellschaft unverzüglich über: 

a) jede Entscheidung, einem OGAW die Zulassung zu entziehen; 

b) jede Entscheidung, die einem OGAW bezüglich der Aussetzung der 
Ausgabe, des Rückkaufs oder der Rücknahme seiner Anteile auf
erlegt wird; 

c) jede andere gegen eine OGAW getroffene schwerwiegende Maß
nahme. 

(2) Ist die Verwaltungsgesellschaft eines OGAW in einem anderen 
Mitgliedstaat niedergelassen als dem OGAW-Herkunftsmitgliedstaat, so 
unterrichten die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats der 
Verwaltungsgesellschaft die zuständigen Behörden des OGAW-Her
kunftsmitgliedstaat unverzüglich, wenn die Fähigkeit einer Verwaltungs
gesellschaft, ihre Aufgaben in Bezug auf den OGAW ordnungsgemäß 
zu erfüllen, erheblich beeinträchtigt ist oder die Verwaltungsgesellschaft 
die Anforderungen von Kapitel III der Richtlinie 2009/65/EG nicht 
erfüllt. 

(3) Ist die Verwaltungsgesellschaft eines OGAW in einem anderen 
Mitgliedstaat niedergelassen als dem OGAW-Herkunftsmitgliedstaat, so 
erleichtern die zuständigen Behörden des 
OGAW-Herkunftsmitgliedstaats und des Herkunftsmitgliedstaats der 
Verwaltungsgesellschaft den Austausch von Informationen, die erforder
lich sind, ihre Aufgaben gemäß der Richtlinie 2009/65/EG zu erfüllen, 
einschließlich der Gewährleistung eines angemessenes Informationsflus
ses. Dies umfasst den Austausch von Informationen, die benötigt wer
den für: 

a) die Verfahren für die Zulassung einer Verwaltungsgesellschaft im 
Hinblick auf die Ausübung von Tätigkeiten auf dem Hoheitsgebiet 
eines anderen Mitgliedstaats gemäß den Artikeln 17 und 18 der 
Richtlinie 2009/65/EG; 

b) die Verfahren für die Zulassung eines Verwaltungsgesellschaft im 
Hinblick auf die Verwaltung eines in einem anderen Mitgliedstaat 
als dem Herkunftsmitgliedstaat der Verwaltungsgesellschaft nieder
gelassenen OGAW gemäß Artikel 20 der Richtlinie 2009/65/EG; 

c) die laufende Überwachung von Verwaltungsgesellschaften und 
OGAW. 

▼B
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Artikel 13 

Informationsaustausch ohne vorherige Aufforderung 

Die zuständigen Behörden übermitteln unverzüglich und ohne vorherige 
Aufforderung alle relevanten Informationen, die für andere zuständige 
Behörden in Bezug auf die Erfüllung von in der Richtlinie 2009/65/EG 
festgelegten Aufgaben von wesentlichem Interesse sein dürften. 

KAPITEL III 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 14 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 
Sie gilt ab dem 1. Juli 2011. 
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel
bar in jedem Mitgliedstaat. 

▼M1 __________ 

▼B
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